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Beitrags und Gebührenverzeichnis 
für die Forstbetriebsgemeinschaft Harz-Leine 

(letzte Änderung durch Beschluss der MV vom 08.11.2023) 
 

Die Forstbetriebsgemeinschaft Harz-Leine erhebt für Sonderleistungen, die im Interesse Einzelner 
und auf dessen Veranlassung erbracht werden, sowie für die Benutzung von Einrichtungen, 
Gegenständen und Geräten der Forstbetriebsgemeinschaft Gebühren und Auslagen. 
 

Für die Handlungen und Tätigkeiten, für die Kosten ( Gebühren und Auslagen ) erhoben werden 
sollen, wird die Höhe der Gebühren nach Art und Umfang festgelegt. Auslagen werden nach dem 
Selbstkostenpreis berechnet. 
 

Die Kostenschuld wird mit der Anforderung fällig. Einspruch gegen den Kostenbescheid hebt die 
Zahlungsverpflichtung nicht auf. Kostenforderungen können im Zwangsverfahren vollstreckt 
werden. 
 

1. Beiträge: 
 

Der Grundbeitrag wird je ha Waldfläche und Jahr in Höhe von 1,50 €/netto erhoben, wobei bis 0,49 
ha Größe ab, und über 0,50 ha Größe aufgerundet wird. 
Der Mindestbeitrag beträgt 25,00 €/netto/Jahr. 
 

2.  Gebühren: 
 

2 a ) Holzaufmaßgebühren: 
Für Aufmaß geschlagenen Holzes je Fm / Rm 0,30 EUR, die in jedem Falle zu zahlen sind. 
 

2 b) Holzverkaufsvermittlungsgebühren: 
Bei Holzverkäufen wird eine Vermittlungsgebühr von 3,5% der Holzverkaufssumme durch die 
Forstbetriebsgemeinschaft vom Mitglied (Verkäufer) erhoben. 
 

2c) Brennholzgebühr - bei Selbstvermarktung durch den Waldbesitzers  
Die Brennholzgebühr für selbstvermarktetes Brennholz wird jeweils für das Forstwirtschaftsjahr 
vom 01.10 des lfd. Jahres bis zum 30.09. des Folgejahres erhoben. Die Gebühr beträgt 3,0% des 
Durchschnittspreises vom Laub- und Nadelindustrieholz in diesem Zeitraum. Sie wird in €/Fm be-
rechnet. Die Mengen sind ohne Aufforderung bis spätestens zum 30.09 jeden Jahres dem Revier-
förster formlos per Post oder E-Mail zu melden.  
 

2d) Gebühren für die Rechnungstellung  
Sollte der Waldbesitzer eine gesonderte Rechnung über den Flächenbeitrag wünschen und kein 
Lastschriftverfahren wünschen, kostet dies Rechnung zusätzlich zum Beitrag 10,00 €. 
 

3. Mahngebühren 
Darüber hinaus werden grundsätzlich 10,00 € fällig, wenn der Flächenbeitrag gemahnt, storniert 
oder auf dem Konto der FBG Harz-Leine rückbelastet wird. 
 
 Alle Gebühren verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (z.Zt. 19%) 
 

4. Sonstiges 
Für die Verleihung von Maschinen und Geräten werden Gebühren bis zur Höhe des Selbstkosten-
preises erhoben. 
 

 


